
 

1/2  
 

 

Uniper Energy Storage 
Austria eine Niederlassung 
der Uniper Energy Storage 

GmbH 
 
Bösendorferstraße 2/17 

A- 1010 Wien 
 
Mag. Michael Schmöltzer 

Tel +43 1 94 78 690 
Mobil  +43 664 1310820 
Email: michael.schmoeltzer 

@uniper.energy 
 
Geschäftsführung: 

Dr. Axel Wietfeld 
 
Sitz: Düsseldorf 

Amtsgericht Düsseldorf 
HRB 86342 
 

St.-Nr. 105/5865/5013 
Ust.-Id-Nr. DE257454708 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  Uniper Energy Storage Austria · Bösendorferstraße 2/17 · 1010 Wien 

An 

Energie Control Austria 

Rudolfsplatz 13a 

1010 Wien 
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marktregeln@e-control.at  

24.10. 2019 

Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf der Gas-Marktmodell-Verordnung 2020  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir erlauben uns zum Begutachtungsentwurf wie folgt Stellung zu nehmen:  

 

Einleitend möchten wir, wie auch bereits im Konsultationsprozess mehrfach geäußert, da-

rauf hinweisen, dass durch Erhöhung der Grenze zur Tagesbilanzierung auf 

300.000kWh/h vertraglicher Höchstleistung die Dienstleistung Flexibilität von den Spei-

chern hin in das Netz verlagert wird. Die Anreize zum Ausgleich der Tagesstruktur einer 

Bilanzgruppe über die stündliche Flexibilität aus Gasspeichern werden geringer bzw. müs-

sen zusätzliche regulatorische Anreize eingeführt werden, um eine untertägige Unausge-

glichenheit zu pönalisieren.  

Die Erweiterung der Tagesbilanzierung wird die wirtschaftlich schwierige Situation für Spei-

cherunternehmen weiter verschärfen und zudem die nachweislich wichtige Rolle der Spei-

cher zur Versorgungssicherheit aber auch deren Beitrag zur Netzstabilität weiter gefähr-

den. Daher regen wir an, mit der Einführung des neuen Bilanzierungsmodells ergänzende 

Anreize im Regulierungsrahmen zu schaffen, um den Wert der Speicher hinsichtlich ihres 

Beitrages zur Versorgungssicherheit und des Systemwerts zu berücksichtigen. Dies wäre 

einerseits dadurch möglich, das Transportentgelt an Speicheranschlusspunkten abzusen-

ken und andererseits eine Ausschreibung einer Winterreserveleistung an Speicheran-

schlusspunkten zur Absicherung des Angebotes an physikalischen Ausgleichsenergie neu 

einzuführen.   

 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Begutachtungsentwurfes 

 

Ad §14 Gesonderte Regelungen zum Netzzugang für Speicherunternehmen 

Wir begrüßen ausdrücklich die Klarstellung, dass die Reduktionseinschränkung auf unter-

brechbare Transportkapazitäten nicht zur Anwendung kommt. Allerdings ersuchen wir, 

dass die Bestimmung bereits mit 1.1.2020 in Kraft gesetzt wird. Diesbezüglich schlagen 

wir vor, die Regelung in einer Novelle zur GMMO-VO aufzunehmen bevor die Neuerlas-

sung der Verordnung in Kraft tritt.   

 

 

Ad § 24 Abs. 5 Sicherheitenhinterlegung optional mit Speichermengen 
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Wir begrüßen ausdrücklich die Möglichkeit, Sicherheiten auch in Form von gespeicherten 

Gasmengen zu erbringen, schlagen aber vor, die Regelung bereits mit 1.1.2020 in Kraft zu 

setzen. Siehe zur technischen Umsetzung auch Anmerkungen zu §14. 

 

Ad § 28 Einsatz von physikalischer Ausgleichsenergie 

Wir schlagen die Einführungen einer Ausschreibung von „Winterreserveleistung“ (WRL) 

zur langfristigen Absicherung von physikalischer Ausgleichsenergie durch den Marktge-

bietsmanager (MGM) vor. Diese ergänzenden Maßnahme würde sicherstellen, dass auch 

in Engpasssituationen bis zum Winterende ausreichende Ausspeicherleistungen dem 

Markt zur Verfügung stehen. Dies könnte so ausgestaltet werden, dass der MGM für den 

Zeitraum Januar bis einschließlich März den langfristigen Bedarf für das Produkt „Winterre-

serveleistung“ (WRL) in der Produktvariante „Rest of the Day“ im Marktgebiet ausschreibt. 

Die Ausschreibungen finden dabei für die Bereitstellung von Gasmengen durch den Anbie-

ter statt. Zur Sicherstellung des physischen Effektes für den Gasbedarf im Marktgebiet ist 

die WRL über Speicheranschlusspunkte zu erbringen. 

 

Textvorschlag in § 28 2 und NEU Abs. 3: 

§ 28.  …. (2) Physikalische Ausgleichsenergie muss in Form folgender, nach Priorität ge-

reihter Bilanzierungs-instrumente beschafft werden: 

1. über den Handel von standardisierten Produkten an der Erdgasbörse am Virtuellen Han-

delspunkt; 

2. über Standardprodukte der Merit Order List gemäß § 29 Abs. 2 Z 1; 

3. über Flexibilitätsprodukte der Merit Order List gemäß § 29 Abs. 2 Z 2. 

4. über Abrufe von physikalischer Ausgleichsenergie gem. Absatz 3  

…. 

(3) Der Marktgebietsverantwortliche führt jährlich für das folgende Jahr marktorien-

tierter Verfahren zur Beschaffung von physikalischer Ausgleichsenergie an Spei-

cheranschlusspunkten im Marktgebiet durch.“ 

 

 

 

Für weitere Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und verbleiben  

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Mag. Michael Schmöltzer 

Functional Head Business Support and Office Austria 


